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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.12.2002

Norm

ASVG §131 Abs4

Rechtssatz

Der Ausschluss des §131 Abs 4 ASVG gilt nicht für Arbeitsunfälle, zu denen auch solche Unfälle zählen, die sich

unabhängig von der Verp2ichtung zur Teilnahme (§ 175 Abs 5 Z 1 ASVG) bei Schulveranstaltungen wie Schulskikursen

und Schullandwochen ereignen.
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